
ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

, A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

Unsere Zeichen 

SP-ZB-2611 

Entwurf ei nes Pflegehei mgesetzes 
Stellungnahme 

Betriffr GE.SE'TlEI\IT'A D~. ~-
ZI. _.-___ 23 _ .. 6t:/' 9_t:.{2. 

Datum: 2. NOV.1990 

t Verte"t "'2. N~v. fqQO -::Kd, 
-- -~.,- ~{::~ 

Telefon (0222) 501 65 

Durchwahl 2418 
Datum 

29.10.1990 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stel­
lungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Infor­
mation. 

Der Präsident: Kammeramtsdirektor: 

Beilage 

Telegramme: Arbkammer Wien Telex 131690 
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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-l041 ~ien. P"nz·Eugen·Stra6e ·20-22 Postfach 534 

An das 
Bundeskanzleramt 

Radetzkystraße 2 
1031 Wien 

Ihre Zeichen 

61.605/6-VI/C/16/90 

Betreff: 

Unsere Zeichen 

Wö-2611 

Entwurf eines Pflegeheimgesetzes 

Telefon 10222) SOl 65 Datum 

Durcnwahl 

2418 18.10.1990 

Der österreichische Arbeiterkammertag nimmt zu dem vom Bundes­
kanzleramt, Sektion VI (Volksgesundheit), übermittelten Entwurf 
zu einem Pflegeheimgesetz wie folgt stellung: 

Die Schaffung gesetzlicher Vorschriften für den Betrieb von 

Heimen zur Betreuung pflegebedürftiger Personen ist dringend 

erforderlich. Das Nichtvorhandensein entsprechender Gesetzesnor­

men in der Vergangenheit hat nicht unwesentlich dazu beigetragen, 

daß in manchen Pflegeheimen unhaltbare Zustände aufgetreten sind. 

Der vorliegende Entwurf ist nach ,Auffassung des österreichischen 

Arbeiterkammertages von seiner Grundkonzeption her geeignet, zur 
künftigen Beseitigung derartiger Mängel beizutragen und findet 

deshalb die Zustimmung der gesetzlichen Interessenvertretung der 
Arbeitnehmer. 

Bevor auf einzelne Punkte des Entwurfs näher eingegangen wird, 
vorweg einige eher allgemeine Anmerkungen zum Problemkreis 
Pflegefallbetreuung: 

.. -.-
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Akute verso~gungsmängel bezüglich der Betreuung von pflegebe­

dürftigen P~rsonen (die sich aufgrund der absehbaren demogra­
phischen En!twicklUng weiter verschärfen werden,. falls es zu 
keiner Geg~nsteuerung kommt) erfordern eine klare sozialpoli­
tische sch~erpunktsetzung in diesem Bereich. 

! 
I 
I 

* Wenn auch die verbesserung der Situation in Pflegeheimen 
! 

dringend e~forderlich ist, so darf nicht übersehen werden, daß 

es sich hi~r nur um einen - wenn auch nicht unwichtigen -
I 

Aspekt des !problembereiches Pflegefallbetreuung handelt. 

Weitere Re40rmmaßnahmen müssen darüber hinaus insbesondere 

gewährleis~en, daß Hilfeleistungen, die den Weiterverbleib 

pflegebedütftiger Personen in ihrem gewohnten Wohnumfeld 

ermögliche~, in hinreichendem Ausmaß angeboten werden und daß 

verstärkt ~eilstationäre Versorgungseinrichtungen ~rrichtet 
werden. Zi~l muß es sein, je nach Bedarfslage ein breitgefä­

chertes, u~fassendes Angebot an Pflegeleistungen bzw Pflege­

hilfen zu ~nstallieren. Eine nicht unwesentliche Aufgabe wird 

es sein, d~e Aufbringung der für eine angemessene Betreuung 

erforderlibhen Geldmittel sicherzustellen. 
I 

I 

* Die Verbesserung der Situation pflegebedürftiger Personen kann 

nur Hand in Hand gehen mit einer Verbesserung der Arbeitssi­

tuation d s Betreuungspersonals. Arbeitsüberlastung, schlechte 

Arbeitsbe ingungen, mangelnder arbeits- und sozialrechtlicher 

Schutz, a~er auch unangemessen niedrige Entlohnung erschweren 

bzw verUniÖgliChen vielfach eine humane Pflege. 

I 
Zu den einze nen Bestimmungen des Entwurfs 

§ 1 Begriff fGeltungSbereiCh) 

I 

Die vorliege de Textierung läßt relativ unbestimmt, unter welchen 

Voraussetzun en eine Betreuungseinrichtung als Pflegeheim im 

Sinne des Ge etzes zu betrachten ist. Wenn auch grundsätZlich 

.~-
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eine umfassende Einbeziehung von Pflegeeinrichtungen wünschens­
wert ist, so darf gleichzeitig nicht übersehen werden, daß es zB 
eher abwegig wäre, die allenfalls auch in Behindertenwohnungen 

gegebene ständige Pflege von Personen ebenfalls erfassen zu 

wollen. Eine etwas präzisere Umschreibung des Begriffes 'Pflege­

heim' wäre deshalb bereits im Grundsatzgesetz wünschenswert. 

§§ 2, 3, 4 Errichtungsbewilligung, Betriebsbewilligung 

Schon bei der Erteilung von Errichtungsbewilligungen sollte 
darauf geachtet werden, daß Pflegeheime nur dort errichtet 

werden, wo eine Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

gegeben ist, um Besuchsmöglichkeiten für Verwandte und Bekannte 

'nicht zu unterbinden. 

Wichtig ist ferner, daß in der Errichtungs- bzw Betriebsbewilli­
gung klargestellt wird, welche Obergrenze die Zahl betreuter 
Personen in dem betreffenden Heim nicht überschreiten darf. 

Es ist zu begrüßen, daß die Errichtungs- und Betriebsbewilli­
gungen auch auf eine angemessene personalausstattung Bedacht zu 

nehmen haben. Ergänzend ist aber festzulegen, daß den Interessen­

vertretungen der Arbeitnehmer diesbezüglich Anhörungsrechte im 

Verfahren zur Erteilung von Bewilligungen einzuräumen sind. Die 

Erteilung einer Betriebsbewilligung sollte ferner nur nach 

Anhörung des Arbeitsinspektorates möglich sein, um eine Einhal­

tung der Arbeitnehmerschutzvorschriften zu erwirken. 

Als weitere Voraussetzung für die Erteilung einer Betriebsbewil­
ligung muß vorgesehen werden, daß von Seiten des Trägers eine 
Person namhaft zu machen ist, die die Gesamtverantwortung für das 

Pflegeheim trägt. Die Erfahrung hat gezeigt, daß die bisher 

vielfach nicht hinreichend zuordenbare Verantwortung für gewisse 

Mißstände in Pflegeheimen ein Abstellen solcher zustände äußerst 

erschwert. 

~-
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§ 7 Heimordnun~ 

Die im Entwurf! enthaltenen grundsatzgesetzlichen Vorschriften 

über den Inhalt der Heimordnungen sind dahingehend ausgerichtet, 

"den gesundheitlichen Interessen und Bedürfnissen der pflege­

bedürftigen P rsonen" Rechnung zu tragen. Da die Erreichung 

dieser Zielse ,zung nicht unwesentlich von der Arbeitssituation 
des Pflegeper~onals abhängt, sollte ergänzend zu den in § 7 des 
Entwurfes ent altenen Bestimmungen festgelegt werden, daß Heim­
ordnungen so u gestalten sind, daß es zu keinen Verstößen gegen 

arbeitnehmers hutzrechtliche Normen kommt. 

Analog zu § 6 Abs 3 Ziff 3 des derzeit im Begutachtungsstadium 

befindlichen ntwurfes einer Novelle zum Krankenanstaltengesetz 

ist in das Pf egeheimgesetz eine Bestimmung aufzunehmen, die für 

die in einem flegeheim "beschäftigten Personen in ausreichendem 

Maße geeignet Personalräumlichkeiten sicherstellt". 

Neben der in $ 7 Abs 2 Ziff 4, 5 des Entwurfes normierten Einräu­
mung von Besu hsmöglichkeiten sollten Pflegeheime auch dazu 
angehalten we den, Möglichkeiten zur übernachtung von Angehörigen 
in Ausnahmesi uationen, insbesondere zur sterbebegleitung, 

vorzusehen. 

§ 7 Abs 2 Zif 3 sieht unter anderem vor, daß in den Heimordnun-
! 

gen sicherzus~ellen ist, daß auf Wunsch einer pflegebedürftigen 

Person eine plSyChologiSChe oder seelsorgerische Betreuung er­

folgt. Der öslterreichische Arbeiterkammertag fordert, daß darüber 

hinaus siche~zustellen ist, daß den Pflegebedürftigen auch die 

Möglichkeit Qeboten wird, eine Hilfe bei sozialen oder rechtli­

chen problem~n in Anspruch zu nehmen. In der Praxis erweist es 

sich für Pfl~gebedürftige vielfach als äußerst wichtig, zB bei 

der Erschlie~Ung bzw Koordinierung materieller Hilfen (Regelung 

von unterhal~s-, Sozialhilfe- und Pensionsangelegenheiten) 
I 

unterstützunl zu bekommen. Neben der Betreuung durch Psychologen 

und seelsorgir sollte folglich auch die Betreuung durch 
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Sozialarbeiter auf Wunsch des Pflegebedürftigen sichergestellt 
werden. Sozialarbeiter, Psychologe, Psychotherapeut (§ 13 Abs 3 

des Entwurfes) und allenfalls Angehörige des medizinisch-techni­

schen Dienstes könnten als 'Sozialdienst' kooperativ an der 

Bewältigung von Problemen der Pflegebedürftigen arbeiten, die 

neben dem unmittelbaren Bedarf an Pflege auftreten. 

§ 8 

Entgegen der begrüßenswerten Zielsetzung der neuen g~setzlichen 

Regelungen für Psychologen und Psychotherapeuten, die Berechti­

gung zur Berufsausübung in diesen Bereichen weniger an bestimmte 
studienabschlüsse als an fundierte fachspezifische (Zusatz)Aus­
bildungen zu binden, wird in § B Abs 2 des Entwurfes die Super­

vision lediglich Gesundheitspsychologen oder klinischen Psycho­

logen vorbehalten. Der österreichische Arbeiterkammertag fordert 

demgegenüber zur Supervision jene Psychologen und Psychothera­

peuten heranzuziehen, die eine spezifische Ausbildung hierfür 

absolviert haben. 

Zur psychologischen Betreuung der Pflegebedürftigen sollten nur 

Gesundheitspsychologen oder klinische Psychologen herangezogen 

werden, die fachspezifische Kenntnisse im geriatrischen Bereich 

nachweisen können. 

§§ 9 ..; 13 

Ärzte, die zur ärztlichen Aufsicht über ein Pflegeheim bestellt 
werden, sollten eine zusätzliche Qualifikation in Hinblick auf 

spezifische Leiden und Beschwerden Pflegebedürftiger aufweisen 

müssen. 

Größeren Pflegeheimen sollte aufgetragen werden, einen Arzt 

hauptberuflich anzustelleri. 
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Die Beiziehung eines externen Arztes bzw Psychotherapeuten (§ 13 

Abs 1, 3) sollte auch auf Betreiben naher Angehöriger der Pflege-
i 

bedürftigen er öglicht werden. Dies deshalb, weil die pflegebe-
dürftigen die weckmäßigkeit bestimmter Behandlungsmethoden 
vielfach nicht hinreichend einschätzen können und darüber hinaus 
nicht auszusch ießen ist, daß sich Pflegebedürftige - aus welchen 

Gründen immer scheuen könnten, einen entsprechenden gerechtfer­
tigten Wunsch u äußern. 

Der in § 12 Ab 1 des Entwurfes enthaltene Passus über Arzneimit­

tel ist unbedipgt in Richtung der entsprechenden Bestimmungen in 

§ 20 Krankenanbtaltengesetz abzuändern. Gerade die mißbräuchliche 

verWendUngVo~ Arzneimitteln stellt eine der zentralen Gefahren 

auch in Pflege eimen dar. 

§§ 14,15 

! 

Die verpflichtiung zur Führung einer Dokumentation muß auf alle 
: 

Bereiche der ~ehandlung und Pflege, also auch auf Behandlungen 

durch Angehör'ge medizinisch-technischer Dienste (zB Physiko­

therapeuten), ausgedehnt werden. 

Bei der Weite gabe von Daten ist darauf zu achten, daß es zu 

keinen Verlet ungen der datenschutzrechtlichen Vorschriften 

kommt. EineE nsichtnahme in die Dokumentation durch die jeweili­

ge Pflegebedürftige Person sollte ermöglicht werden. 

§ 16 i 
I 
I 

I 

Der bereits o~en angesprochene Entwurf einer Novelle zum Kranken-
, 

anstaltengesetz sieht in § 11 c eine Verpflichtung für die Träger 

von Krankenanstalten vor, "sicherzustellen daß eine regelmäßige 

Fortbildung d s Krankenpflegepersonals sowie des übrigen in 

Betracht komm nden riichtärztlichen Personals gewährleistet ist", 

Eine analoge egelung sollte in das Pflegeheimgesetz Eingang 

finden. Aller ings ist ergänzend festzulegen, daß die 

'. -,-
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entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der Arbeits­

zeit und unter Fortzahlung des Entgelts zu erfolgen haben (vgl 

stellungnahme des österreichischen Arbeiterkammertages zum 

Entwurf einer Novelle zum Krankenanstaltengesetz) . 

Zu der in § 16 Ahs 2 vorgesehenen regelmäßigen Personalbedarfser­
hebung durch die Träger von Pflegeheimen ist ergänzend vorzuse­
hen, daß diese Erhebungen unter Mitwirkung der betrieblichen 
Interessenvertretungen der Arbeitnehmer zu erstellen sind oder 

daß diesen Interessenvertretungen zumindest ein Stellungnahme­

recht zum Bericht des Pflegeheimträgers eingeräumt wird. Derarti­

ge Stellungnahmerechte müßten ferner dem Arbeitsinspektorat und 

der Gewerkschaft eingeräumt werden. Solche Stellungnahmerechte 

sind nicht zuletzt dort unerläßlich, wo der Träger des Pflegehei­

mes mit der Aufsichtsbehörde ident ist. 

§ 180mbudsrat 

Die Verpflichtung zur Errichtung eines ombudsrates wird begrüßt. 

Wird in jedem Pflegeheim ein 'sozialdienst' eingerichtet (siehe 

obige Ausführungen zu § 7), so sollte ein vertreter dieses 

Sozialdienstes anstelle des in § 18 Ahs 2 Ziff 1 genannten 

Vertreters dem Ombudsrat angehören. 

Dem Ombudsrat muß ferner ein Vertreter des Betriebsrates bzw der 

Personal vertretung angehören. 

Nähere Bestimmungen über das Tätigwerden des Ombudsrates werden 

in den Ausführungsgesetzen zu normieren sein. 

§ 21 

Für Langzeitpflegefälle sollten Einzelzimmer vorgesehen werden. 
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§ 22 

! 
I 

Die BetriebSbe~illigung sollte neben den in § 22 des Entwurfes 
genannten Grün en auch dann zurückgenommen werden, wenn ein 

schwerwiegende Verstoß gegen die in § 24 des Entwurfes enthalte­
ne Vorschrift ~orliegt oder wenn Maßnahmen der Aufsichtsbehörde 

(§ 25 des EntwrrfeS) vereitelt werden. 

§ 23 

Die in § 23 (2) des Entwurfes vorgesehene Möglichkeit, daß die 
Landesregierung dem Träger eines Pflegeheimes die Beschäftigung 

sonstiger (nic~t-ärztlicher) Personen untersagen kann, "wenn 

Tatsachen aie nnahme rechtfertigen, daß die für die Tätigkeit 

oder Funktion erforderliche Qualifikation im Hinblick auf die 
Bedürfnisse u d Interessen der pflegebedürftigen Personen nicht 

oder nicht mehr gegeben ist", ist in dieser Form zu weitgehend. 

Die untersagu9g der Beschäftigung sollte lediglich dann möglich 
sein, wenn Personen ohne entsprechende nachweisbare Qualifikatio­
nen Tätigkeit n ausführen, zu denen von Gesetzes wegen eine 

derartige Qualifikation Voraussetzung ist. 

Sinnvollerwei e sollte vor der Beschlußfassung in solchen Fällen 
der Ombudsrat des betroffenen Pflegeheimes angehört werden. 

Der österreic ische Arbeiterkammertag hofft, daß die obigen 

Änderungsvors hläge bei der Endabfassung des Gesetzestextes 

Berücksichtig ng finden und daß die Schaffung eines Pflegeheimge-
i 

setzes als er.ter Schritt die dringend erforderliche umfassende 

Lösung des Prqblembereichs Pflegefallbetreuung einleiten wird. 

I I .. ~ 

~
. A.7., ARe~' 

Iß· vY'" '.'/;." 
De. r Präsident: ~0' ~" ..... ;,"'\ Der Kammeramtsdirektor : 
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